
2.3  TEXTLICHE  FESTSETZUNGEN  (Bauplanungsrechtliche Festsetzungen) 
 

I.  Art der Baulichen Nutzung  
      

SO : Sondergebiet, das der Erholung dient 
Zweckbestimmung: als Sondergebiet für Erholung mit Pension, Gaststätte, Aufstellung eines Wohnwagens sowie kurzzeitige Aufstellung von Zelten, Wohnwagen 
oder Wohnmobilen. (§ 9, Abs. 1 BauGB und § 11, Abs. 1 und 2 BauNVO)   
 
 

II. Maß der Baulichen Nutzung 
 

GR Größe der überbaubaren Grundstücksfläche  (§§ 16,17 u. §§ 19;23 Bau NVO) beträgt für die Gebäude inkl. aller Nebenanlagen und des Wohnwagens 
maximal 2.120 m². 

 
Hauptgebäude (Pension und Gaststätte, Betreiberwohnung, ca. 745 m² Grundfläche) 
 

II    Zahl der Vollgeschosse  
Keller, Erdgeschoss und 1. Obergeschoss sind zulässig  

FH  Firsthöhe max. 57,0 m (DHHN92, entspricht ca. 8,4 m über der mittleren Höhe der angrenzenden 
Fläche, § 9, Abs. 2  BauGB)  

TH   Traufhöhe max. 55,0 m (DHHN92, entspricht ca. 6,4 m über der mittleren Höhe der angrenzenden 
Fläche (§ 9, Abs. 2  BauGB) 
 

 

III.  Bauweise 
 

O     offene Bauweise ( § 22 (2)  Bau NVO  
SD   nur Satteldächer (von 15°- 45°) zulässig 
 

IV.  Nebengebäude 
 

Die Nebengebäude sind im Bestand vorhanden. Sie haben eine Grundfläche von ca.185 m², eingeschossig, mit flachgeneigtem Dach in Massivbauweise. Die 
Nutzung kann zu Verkaufs-, Sanitär-, Abstell- und Lagerzwecken erfolgen. 
 

V.  Standplätze für Wohnwagen 
 

Ein Wohnwagen ist derzeit mit befristeter Genehmigung vorhanden. Diese Nutzung soll dauerhaft möglich sein.  
Weitere Wohnwagen oder Wohnmobile sind für eine Kurzzeitnutzung mit einer ausgewiesenen Aufstellfläche auf dem Parkplatz Nord-Westlich des Gebäudes 
geplant. 
 

VI.  Zeltaufstellplätze 
 

Es besteht die Möglichkeit, zusätzlich zu den ausgewiesenen Stellplätzen kurzzeitig, bis zu 3 Tagen, Zelte aufzustellen. 
 

VII.  Nebenanlagen 
Flächen für die Abfallbeseitigung (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) dürfen nur mit Natursteinschotter befestigt werden. Sie sind durch Pergolen mit Bepflanzung oder 
durch Hecken zu begrünen (§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB). Bereits bestehende Flächen für die Abfallbeseitigung genießen Bestandsschutz. 
 

VIII.  Verkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB)  
 

Die Verkehrsflächen (und Stellflächen für den ruhenden Verkehr) werden wenn, dann nur mit Natursteinschotter befestigt. Bestehende Verkehrsflächen werden 
auf eine Breite von 3 m mit Ausweich- und Wendestellen verringert. 
 

IX.  Festsetzungen zur Grünordnung 
 

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) befinden sich nicht 
auf dem Plangebiet. 
 

Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB) 
Der Uferstreifen (ca. 20 m breit) wird als Grünfläche festgelegt. In dieser Fläche befindet sich eine Badestelle. 
In den Grünflächen dürfen keine Nebenanlagen errichtet werden. 
 

Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
In der vorliegenden Planung ist keine weitergehende Versieglung von Flächen vorgesehen. Daher sind Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
nicht vorgesehen. 
 

Erhalt von Sträuchern und Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 
In dem Sondergebiet SO sind vorhandene Gehölze zu erhalten und ihr Verlust ist durch Nachpflanzung standortgerechter, heimischer Gehölze zu ersetzen. 
 

Einfriedungen 
Innere Einfriedungen sind nur zur Umgrenzung an Nebenanlagen zulässig. Sie dürfen nur aus heimischen Gehölzen bestehen. 
 
IX. Pflanzlisten 
 
 

Liste A 
Bäume 
Acer campestre   Feld-Ahorn 
Carpinus betulus   Hainbuche 
Malus sylvestris   Wild-Apfel 
Prunus avium     Vogel-Kirsche 
Populus tremula   Zitter-Pappel 
Pyrus pyraster    Wild-Birne 
Ulmus minor    Feld-Ulme 
 

Liste B 
Sträucher (Qualität mindestens: verpflanzter Strauch, Höhe 60 - 100 cm) 
Crataegus monogyna    Eingriffeliger Weißdorn 
Corylus avellana   Hasel 
Lonicera xylosteum   Rote Heckenkirsche 
Prunus spinosa    Schlehe 
Rosa canina     Hunds-Rose 
Rosa corymbifera   Hecken-Rose  
Rosa tomentosa   Filz-Rose 
Rhamnus cathartica   Kreuzdorn 
Sambucus nigra   Schwarzer Holunder 
Salix caprea    Salweide 


